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Sehr geehrter Herr Präsident des Kreisschulrats 

Sehr geehrte Mitglieder des Kreisschulrats 

 

 

Am 6. März 2023 hat Benedict Ammann, Sozialdemokratische Partei Stadt Aarau, die 

Anfrage "Elternbeiträge" eingereicht. Die Anfrage enthält folgende Punkte: 

 

1. Verfügt der Kreisschulvorstand über Angaben bezüglich der Höhe, der effektiv 

eingezogenen Elternbeiträge für die jeweiligen Anlässe (Themenwochen, Klassen-

lager Mittelstufe bzw. 3.OS) des Kindergartens, der Primarschule und der Ober-

stufe? Falls ja, wie hoch sind die Beiträge durchschnittlich? 

 

Die Elternbeiträge orientieren sich am Merkblatt vom 25. Juni 2020 des Departe-

ments Bildung, Kultur und Sport (BKS) https://www.schulen-aargau.ch/media/schu-

len-aargau/schulorganisation/gestaltung/reisen-sprachaufenthalte/bksvs-kosten-

beteiligung-der-eltern-bei-lagern.pdf. Demnach muss der Grundschulunterricht an 

der öffentlichen Schule sowie schulische Pflichtveranstaltungen für die Eltern unent-

geltlich sein.  

 

Der Kreisschule Aarau-Buchs stehen keine verbindlichen Angaben der effektiv einge-

zogenen Elternbeiträge zur Verfügung. Als Grundlage dient die vom Kreisschulrat 

genehmigte Weisung, mit den maximalen Elternbeiträgen, die für freiwillige und ob-

ligatorische Schulanlässe erhoben werden dürfen. Die Höhe der Elternbeiträge er-

folgt standortspezifisch. Bisher wurde kein Controlling betreffend Elternbeiträge, 

welche von den Lehrpersonen verrechnet wurden, durchgeführt oder implementiert.  

 

 

2. Wie hoch sind die (in Frage 1 erwähnten) Elternbeiträge pro Schüler:in, aufge-

schlüsselt nach Schulstandorten 

 

Eine Umfrage bei den Schulleitungen, betreffend Handhabung von Elternbeiträgen 

an den einzelnen Standorten sagt aus, dass im Schnitt an zwei Standorten der Eltern-

beitrag von 15 bis 20 Franken, an 6 Standorten der Elternbeitrag von 10 bis 15 Fran-

ken, an einem Standort von 5 bis 10 Franken und an einem Standort von 0 bis 5 

Franken pro Schüler/in und Tag verrechnet wird.  
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3. Wie hoch ist der geschätzte, jährliche, administrative Aufwand für Lehrpersonen 

und Geschäftsstelle, um die Elternbeiträge für die diversen Kategorien abzurech-

nen und in der Jahresrechnung der KSAB abzubilden? (inkl. Berechnung der So-

zialabzüge) 

 

Der Aufwand an den Standorten wird gemäss Umfrage bei den Schulleitenden mit 

einem Richtwert von 1 bis 2 Stunden pro Abrechnung angegeben. Die Aufwände der 

Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung sowie die Bearbeitung der Gesuche um redu-

zierte Elternbeiträge werden mit der Zeiterfassung in der Geschäftsstelle nicht sepa-

rat erfasst. Eine Aussage in Ziffern zum Zeitaufwand in der Geschäftsstelle kann 

nicht gemacht werden. Es ist bekannt, dass die Abrechnungen der Klassenlager und 

Themenwochen häufig zu Rückfragen sowie zu Bereinigungsaufträgen führen und 

aufwändige Abgleiche mit der Rechnungsführung z. B. infolge Abmeldungen und 

Rückerstattungen zur Folge haben.  

 

 

4. Ist der Ertrag durch das Einziehen von Elternbeiträgen (bei den in Frage 1 er-

wähnten Anlässen) aus Sicht des Kreisschulvorstandes in einem sinnvollen Ver-

hältnis zum getätigten Aufwand? 

 

Der Schulvorstand erachtet, dass die Bargeld–Transaktionen für die Verrechnung der 

Elternbeiträge, welche im Schnitt pro Kind und Tag 5 bis 20 Franken betragen, nicht 

in einem sinnvollen Verhältnis sind. Der Schulvorstand sieht Handlungsbedarf für 

eine einheitliche, nicht standortspezifische Handhabung. Er verfolgt eine Lösung, 

welche allen Schülerinnen und Schüler der Kreisschule Aarau-Buchs, unabhängig 

vom Schulstandort den sie besuchen, einheitliche finanzielle Mittel für die obligato-

rischen Schulanlässe zur Verfügung stellt.  

 

 

5. Falls Frage 4 nicht eindeutig mit Ja beantwortet werden kann: Plant der Kreis-

schulvorstand eine Änderung an der aktuellen Handhabung der Elternbeiträge? 

 

Der Schulvorstand prüft auf das Budget 2024 hin, ob mit den in den letzten Jahres-

rechnungen der Kreisschule Aarau-Buchs nicht ausgeschöpften Budgetpositionen, 

die Pauschalen für sämtliche obligatorische Schulanlässe, so angehoben werden 

können, dass auf die Elternbeiträge verzichtet werden kann. Dies im Sinne einer 

Budgetoptimierung und einem wesentlichen Beitrag zur Harmonisierung innerhalb 

der KSAB und zur Schulentwicklung. Mit einheitlichen finanziellen Mitteln und Hand-

habungen an den Standorten fördert die KSAB die Fairness und Chancengleichheit 

gegenüber den Schülerinnen und Schülern, unabhängig von ihrem sozialen Hinter-

grund und Standort, an dem sie die Schule besuchen.  
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Der Antrag auf "Elternbeitragsfreie obligatorische Schulanlässe" wird mit der zweiten 

Budgetlesung im Schulvorstand traktandiert. Das Budget 2024 wird dem Kreisschul-

rat an der Sitzung vom 21. September 2023 zur Beratung vorgelegt.   

 

 

Im Namen des Schulvorstands 

 

 

Salvatore Nunziata Marc Lucas 

Präsident Mitglied 

 

 

 

 

Diese Beantwortung der Anfrage verursacht Kosten von 600 Franken (Ansatz: 100 

Franken pro Stunde) 

 

 

Aarau, 5. Juli 2023 

 


